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kreisen sowie mit Mitgliedern ihrer Arbeitskollektive ver
stärkt von der Möglichkeit Gebrauch machen, über derartige 
Entwürfe und Vorhaben zu informieren. Dabei können die Er
fahrungen, Ideen und Vorschläge der Bürger besser für die 
Präzisierung und Konkretisierung solcher Dokumente genutzt 
werdem. Zugleich kann in diesen Gesprächen das Handeln der 
Bürger auf die bevorstehenden Aufgaben und auf Wege zu 
ihrer Lösung orientiert werden. Damit entwickelt sich ihr 
staatsbewußtes Denken und Handeln, ihr Blick wird über die 
unmittelbaren persönlichen Interessen hinaus auf weiter
gehende gesellschaftliche Zusammenhänge gelenkt, in die das 
persönliche Handeln einzuordnen ist und durch die es seinen 
gesellschaftlichen Stellenwert erhält.

Das gilt natürlich vor allem für den kommunalpolitischen 
und betrieblichen Bereich, wo die Beziehungen zwischen Staat 
und Bürger am engsten und unmittelbarsten sind. Es gilt 
aber auch für zentrale Entscheidungen, für die Gesetze, für 
ihre Vorbereitung und Ausarbeitung. Beispielsweise hat es 
sich bei uns neben den großen öffentlichen Diskussionen von 
Gesetzentwürfen auch eingebürgert, daß bei Begründungen 
von Gesetzentwürfen in den Ausschüssen der Volkskammer 
die Vertreter des Ministerrates neben dem Ziel und dem In
halt der Vorlage ausführlich und gründlich darstellen, auf 
welche Weise das Projekt zustande gekommen ist, mit wem 
es erarbeitet und beraten wurde, welche Erfahrungen der 
Praxis ihm zugrunde liegen, wie Ergebnisse der Wissenschaft 
ausgewertet wurden u. a. m.

Der Verfassungsgrundsatz des Art. 65 Abs. 3, daß die Ent
würfe grundlegender Gesetze vor ihrer Verabschiedung der 
Bevölkerung zur Erörterung zu unterbreiten sind, ist stän
dige Praxis unserer sozialistischen Demokratie In den ver
gangenen Jahren war es neben den Entwürfen des Arbeits
gesetzbuchs und des Zivilgesetzbuchs vor allem das neue Ge
setz über die gesellschaftlichen Gerichte, das einer breiten 
und gründlichen öffentlichen Vorbereitung unterzogen wurde. 
Wenn man die bei der über mehrere Jahre währenden Vor
bereitung dieses Gesetzes durchgeführten Analysen, Unter
suchungen, Beratungen, die vom Ministerium der Justiz, vom 
Obersten Gericht, von anderen zentralen Staatsorganen, dar
unter auch vom Verfassung»- und Rechtsausschuß der Volks
kammer, und von den Gewerkschaften an Ort und Stelle in 
Kreisen, Städten und Gemeinden veranstaltet worden sind, 
die Auswertung der Berichterstattungen, die in Volksvertre
tungen stattgefunden haben, zusammennimmt, dann kann 
man wirklich sagen, daß in dieses Gesetz die sorgfältig aus
gewerteten und abgewogenen Erfahrungen der gesellschaft
lichen Gerichte aus der Mehrzahl aller Kreise unserer Re
publik eingeflossen sind. Damit wurde aber zugleich eine 
spürbare bewußtseinsbildende Arbeit geleistet, die dazu bei
trug, auf dem Wege der Mobilisierung gesellschaftlicher Kräfte 
bei der Rechtsverwirklichung einen weiteren Schritt voran
zukommen. Die gewachsene Aktivität und Autorität der ge
sellschaftlichen Gerichte ist ein bedeutender Faktor der Festi
gung des sozialistischen Staates.

Die öffentliche Beratung von Gesetz- und Beschlußentwür
fen, der für eine Entscheidung reifen oder heranreifenden Pro
bleme, ist — ebenso wie die qualifizierte und sachkundige 
Erörterung der rationellsten und effektivsten Wege zur Ver
wirklichung und Durchführung beschlossener Aufgaben — 
eine bedeutsame und notwendige Erscheinungsweise der so
zialistischen Demokratie.

Hier liegt m. E. das wichtige und immer wieder neu zu er
schließende Arbeitsfeld der Abgeordneten und der leitenden 
Mitarbeiter unserer staatlichen Organe Auch auf der Bera
tung mit den Vorsitzenden der Räte der Kreise wurde deut
lich: Erfolge und gesellschaftliche Wirksamkeit der staatlichen 
Leitung werden vor allem dort erzielt, wo präzise, auf zuver
lässigen Analysen beruhende und die notwendige, jeweils spe
zifische Komplexität der Problematik erfassende Arbeit der 
verantwortlichen staatlichen Lei tun gs org<ane mit der Aktivität 
und dem Ideenreichtum der Bürger auf rationelle Weise ver
bunden wird. Der politische und fachspezifische Sachverstand 
der Mitarbeiter des Staatsapparates muß mit dem Wissen, dem 
Sachverstand und vor allem mit dem reichen politischen und 
sozialen Erfahrungsschatz der Abgeordneten selbst und der 
anderen Werktätigen verbunden und vereinigt werden, wenn

staatlichen Entscheidungen ein Höchstmaß an gesellschaft
licher, praxiisverändernder Wirksamkeit gesichert werden soll. 
Das beweisen die vielfältigen guten Erfahrungen der terri
torialen Rationalisierung, der Erschließung und komplexen 
Nutzung territorialer Reserven für die Entwicklung unserer 
volkswirtschaftlichen Leistungskraft

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedürfen 
die Abgeordneten unserer Volksvertretungen zwar nicht der 
gleichen Masse an. Detailinformationen, über die die Mitarbei
ter in den staatlichen Organen notwendig verfügen und ver
fügen müssen, aber sie bedürfen zumindest der gleichen In
formationsqualität, aufbereiteter und aussagekräftiger Pro- 
blemdarstellungen und Lösungsvarianten, die sie mit ihrer 
eigenen Kenntnis der Probleme, der unmittelbaren Wirkun
gen voranigegangener Entscheidungen verbinden können. 
Diese Informationen erhalten die Abgeordneten von ihren 
Räten und deren Fachorganen als konzentrierte Zusammen
stellung der Zahlen, Fakten und Erwägungen, die der jewei
ligen Entscheidungsvorlage zugrunde liegen. Sind darüber 
hinaus weitere Auskünfte erforderlich, ist jeder Mitarbeiter 
des Staatsapparates verpflichtet, sie dem Abgeordneten zu 
geben.

Was für den Abgeordneten gilt, ist in übertragenem Sinne 
auch für den Bürger wichtig, der an der Leitung staatlicher 
Angelegenheiten teilnehmen soll. Aber für ihn gilt gleicher
maßen, daß er auch die Informationsquellen nutzen muß, die 
Gesellschaft und Staat ihm bieten. Ebensosehr, wie es die 
Pflicht der staatlichen Organe ist, die Bürger gründlich und 
umfassend — manchmal auch schneller — über die Probleme 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die Fragen, die dabei 
zu lösen sind, zu informieren, ebensowenig kann sich jemand 
auf mangelnde Information berufen, wenn er die Möglich
keiten dieser Information nicht nutzt, wenn er sich nicht be
teiligt an den Rechenschaftslegungen und den Beratungen mit 
den Abgeordneten unserer Volksvertretungen, mit den leiten
den Mitarbeitern unserer Staats- und Wirtschaftsorgane oder 
in diesen Beratungen mit seiner eigenen Meinung, seinen Vor
stellungen und Überlegungen hinter dem Berg hält.

Die Praxis unserer sozialistischen Demokratie beweist es 
tausendfach: Überall dort, wo nicht über die Köpfe der Men
schen hinweggeredet wird, wo man zeigt, wie es im prak
tischen Leben vorangeht, aber auch die Probleme und Schwie
rigkeiten auf den Tisch legt, konstruktive Vorstellungen ihrer 
Lösung entwickelt und mit den Bürgern berät, entsteht stets 
eine die Sache voranbringende Diskussion, eine fruchtbare 
Beratung, die nicht nur alle Beteiligten klüger macht, sondern 
rationellere Wege komplexer Problemlösungen erschließt und 
die Bereitschaft der Menschen zu aktivem Einsatz fördert

Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: Die Stärke des 
sozialistischen Staates beruht in erster Linie darauf, daß er 
fest in den werktätigen Massen des Volkes verwurzelt ist, daß 
er die Staatsmacht der Arbeiter und Bauern selbst ist. Und die 
Festigung des sozialistischen Staates, das ist in erster Linie die 
Festigung seiner Verbindung mit den Massen, ihre zuneh
mende Einbeziehung in. seine entscheidungsvorbereitende Tä
tigkeit. Gerade hier entwickelt sich in besonderem Maße die 
Bereitschaft der Menschen, an der Durchführung der staat
lichen Entscheidungen aktiv und engagiert teilzunehmen, sie 
zu ihrer eigenen Sache zu machen.

Der sozialistische Staat ist auf Grund seines Klassencharak
ters, auf Grund der Tatsache, daß er das politische Macht
instrument der die Gesellschaft führenden Arbeiterklasse und 
ihrer Verbündeten ist, von ganz anderer Festigkeit als jedes 
beliebige Staatswesen der Ausbeutergesellschaft Zum ersten 
Mal in der Geschichte brauchen die werktätigen Massen des 
Volkes ihre politischen und sozialen Grundinteressen nicht 
g e g e n  den Staat geltend zu machen, sondern die Verwirk
lichung dieser Interessen ist selbst Staatspolitik. Der Staat 
hat keine anderen Ziele und die Staatspolitik keinen anderen 
Inhalt als die Verwirklichung der politischen, ökonomischen 
und sozial-kulturellen Interessen der Arbeiterklasse und des 
ganzen werktätigen Volkes.

Das ist der eigentliche Umbruch, der sich mit der Errich
tung der politischen Macht der Arbeiterklasse in der Staats
frage vollzieht und weshalb die Frage der politischen Macht 
die Grundfrage, die alles entscheidende Frage, ist Dieser Um-


